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Die Kommunal- und Abwasserberatung NRW GmbH berät und 
betreut als das Dienstleistungsunternehmen des Städte- und  
Gemeindebundes NRW seit 1996 nahezu alle nordrhein-westfä-
lischen Kommunen und kommunalen Unternehmen bei techni-
schen, rechtlichen und organisatorischen Fragestellungen. 

Wir entwickeln bedarfs- und umweltgerechte Konzepte, die Ökolo-
gie und Ökonomie verbinden. Unsere Projekte in der Strategie- und 
Prozessentwicklung vereinbaren Wirtschaftlichkeit und Nach-
haltigkeit. Zahlreiche Kommunen wurden von uns in den letzten 
Jahren erfolgreich bei europaweiten Ausschreibungen unter-
schiedlicher Dienstleistungen (u.a. Wärmeversorgung, Stromaus-
schreibungen, Straßenbeleuchtung) unterstützt. 

Wir bieten ein praxisorientiertes Weiterbildungsprogramm und 
Publikationen.

Unsere über 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind mit dem 
kommunalen Verwaltungsaufbau und –handeln bestens vertraut. 
Die Beratungsleistungen sind darauf abgestimmt.

www.kua-nrw.de gibt Einblick in unsere Arbeitsweise und unser 
Angebotsspektrum.

www.kua-nrw.de



Sichere Kalkulation

Wir bieten Ihnen ein rechtlich sicheres und einheitliches Fundament. 
Wir überprüfen Ihre  Berechnungen oder erstellen die Kalkulation in 
einer übersichtlichen Exceldatei, die einfach und schnell modifizier-
bar ist. Sie können dadurch Ihre Gebührenkalkulation eigenständig 
an kommende Zeiträume und aktuelle Grundlagen anpassen.

Erklärende Berichterstattung

Wir liefern einen ausführlichen Bericht mit detaillierten Erläuterun-
gen zur Kalkulation. Die Zweckmäßigkeitserwägungen für zukünfti-
ges Handeln sind dabei passgenau auf Ihre Kommune zugeschnitten.

Rechtssichere Satzungsprüfung

Wir prüfen die entsprechenden Satzungen und erarbeiten Ände-
rungsvorschläge, die lokale Besonderheiten berücksichtigen. Damit 
spiegeln sich die Gebührenkalkulationen in rechtssicheren Satzun-
gen wider.

Abwasser- und Wassergebühren

Bei der Berechnung dieser Abgaben gilt es vielfältige Problemfelder 
zu beachten. 

In der Gebührenkalkulation sind z.B. die ansatzfähigen, betriebs-
bedingten Kosten, die kalkulatorischen Zinsen oder der Aspekt der 
Abschreibung zu berücksichtigen. Die Kostenverteilung auf Kosten-
träger ist ebenso einzubeziehen, wie der Über- und Unterdeckungs-
ausgleich oder die Bewertung einzelner Kostenpositionen. Eine 
besondere Rolle spielt die Einführung einer Grundgebühr.
 
Mit dem von der KuA NRW genutzten Kalkulationsinstrument lässt 
sich auch die zukünftige Gebührenentwicklung prognostizieren. Bei 
dieser Abschätzung fließen unterschiedliche Faktoren in den Prozess 
ein. Neben der demografischen Entwicklung oder der Entwicklung 
des Wasserverbrauchs werden z.B. der Ansatz der AfA (WBZ, AHK), 
die Verwendung der Liquidität oder die Höhe zukünftiger Investitio-
nen eingebunden.

Fragen zu AkuaCALC, unserer neuen Software zur Gebührenkalku-
lation, beantworten Ihnen unsere Ansprechpartner.

Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren

Bei der Kalkulation ist das Augenmerk insbesondere auf bestehen-
de Unsicherheiten zu richten. Dazu zählen z.B. die vorteilsgerechte 
Verteilung der Straßenreinigungskosten, die Wahl des Gebührenmaß-
stabs oder der Reinigungsklassen, die Übertragung der Reinigungs-
pflicht auf die Anlieger sowie die Berücksichtigung des Allgemeinin-
teresses. 

Friedhofs- und Bestattungsgebühren 

Dieser sensible Bereich beinhaltet viele  Sondergebühren, die bei der 
Berechnung herangezogen werden müssen – vom anonymen Urnen-
begräbnis über die Nutzung der Friedhofskapelle bis zur Belegung 
einer Familiengruft.
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Kommunale Gebühren können in vielfältigen Varianten kalku-
liert werden, gleichzeitig unterliegen sie einer sich wandelnden 
Rechtsprechung. In diesem Problemfeld unterstützen wir Sie 
mit Erfahrung, fachlichem Know-how und einem maßgeschnei-
derten Paket an Lösungen.
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